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Hinweise 

Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer 
benachbarter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die 
heutige öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen 
sind (§ 70 Abs. 3 S. 3 SächsBO). Die Zustellung des Baugenehmigungsbescheides gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt(§ 70 Abs. 3 S. 5 SächsBO). 

Der Baugenehmigungsbescheid mit Eingabeplänen und Beschreibung des Bauvorhabens liegt im 
Zimmer 4.14 der Dienstelle des Landratsamtes Vogtlandkreis in der Bahnhofstraße 42-48 in 08523 
Plauen während der Öffnungszeiten (Montag und Freitag von 09. 00 Uhr bis 12. 00 Uhr, Dienstag von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. Es wird eine Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer 03741 300 2244 empfohlen. Zur Einsichtnahme sind nur die vom Bauvorhaben 
betroffenen Eigentümer der Nachbargrundstücke befugt. Hierfür ist ein Nachweis erforderlich. 

Plauen, 10. Juli 2025
Landratsamt Vogtlandkreis 

Thomas Hennig 
Landrat 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 
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